
 
Der Ortsvorsteher 
im Ortsbeirat Gießen-Kleinlinden 

Vorlage an den Ortsbeirat Gießen-Kleinlinden 

Vorlagennummer: OBR/1298/2018 
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich 
Datum: 13.08.2018 

 
Amt: Geschäftsstelle Ortsbeiräte 
Aktenzeichen/Telefon:  
Verfasser/-in: Dr. Klaus Dieter Greilich 
 
 
Beratungsfolge Termin Zuständigkeit 
Ortsbeirat Kleinlinden 22.08.2018 Entscheidung 
 
 
Betreff: 
Verkehrssicherungspflicht Kreuzungsbereich Hegweg / Brüder-Grimm-Straße 
- Antrag des Ortsvorstehers vom 12.08.2018 - 
 
Antrag: 
Der Ortsbeirat Kleinlinden bittet den Magistrat baldmöglichst zu berichten:  
 Wer ist für die Verkehrssicherungspflicht im Bereich der Kreuzung Hegweg / 

Brüder–Grimm–Straße in Kleinlinden zuständig? 
 Ist es aus Sicht des Magistrates aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht daher 

sinnvoll, den Kreuzungsbereich Hegweg / Brüder–Grimm–Straße bei Notwendigkeit 
von Mitarbeitern des Stadtreinigungs- und Fuhramtes mit der Kehrmaschine zu 
reinigen und kann bei dieser Gelegenheit auch die Rinnsteine mit gesäubert 
werden, um ein Verstopfen der Senkkästen mit den in dem Schreiben des Anliegers 
beschriebenen Folgen zu verhindern ? 

 Bei wem liegt die Reinigungspflicht für den Gehweg in diesem Gebiet? 
 
Begründung: 
Siehe Mail und Fotos des Bürgers Albert Hofmann vom 11.08.18.  
 
Der vorliegende Berichtsantrag soll zu einer möglichst raschen Klärung und Abhilfe der 
beschriebenen Situation führen. 
 
 
Gez.  

 
Dr. Klaus Dieter Greilich 
Ortsvorsteher  Anlagen 
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